
Jürgen Dehus"-.-.------------ 5503 Konz, den 21. 4. 1981

Albert-Schweitzer-Str. 2

Betr. : Sigurd Debus

Bei der Berichterstattung und Kommentierung betreffend die Haftumstände,

den Hungerstreik und den Tod des Sigurd Debus hat es in Presse, Funk und

Fernsehen Falschmeldungen und Fehldeutungen gegeben.

Die Angehörigen betrachten es als ihre Pflicht, dem in der ~ffentlichkeit

gezeichneten Zerrbild des Verstorbenen Tatsacheninformationen entgegenzu

setzen.

Sie rechnen dabei mit der Unterstützung der seriösen Medien.

Haftzei ten und Haftumstc"!.u]e

Der ~ffent1ichkeit wurde der falsche Eindru~k verm.ittel-t, S. D. habe als
- -.. -'"

Randfigur und Außenseiter seit langem normale Haftbedingungen gehabt.

Tatsache ist, daß er in 7 Jahren überwiegend strenger I~olationshaft unter

lag.

28. 2. 1974 bis 13. 5. 1976 Untersuchungshaft

bis 18. 8. 1974 JVA FuhZsbüttel II, danach im UG Hamburg.

"Strenge Einzelhaft", Einzelfreistunde mit Bewachung, keine Teilnahme

an Veranstaltungen.

Hafterleichterungen: 5 Monate 2 x wöchentlich jeweils 2 Stunden Umschluß

mit W. Stahl. Ab Mitte Dezember 1975 bis 13.. 5. 1976 gemeinsamer Hofgang

mit B. Wulf. Ab Januar 1976 bis 13. 5. 1976 täglicher Umschluß mit B. Wulf.

14. 5. 1976 bis 12. 7. 1976 Strafhaft in der JVA Fuhlsbüttel, Anstalt II.

"Sicherheitsstation" D I. Isolationshaft. Einzelhofgang. Kein Zusammen

schluß, keine Teilnahme an Veranstaltungen. Von 120 Büchern 30 ausgehändigt.

Beschlagnahme aller radikalen zeitschriften. Maßnahmen erfolgen ohne Begrün

dung und ohne Zeitangaben.
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12. 7. 1976 bis Januar 1979 Strafhaft in der JVA Celle I.

Zunächst. in Sicherneitszelle 12/II, später 14/II.

Strenge Isolationshaft wie in Fuhlsbüttel II. Zusätzlich: Tägliche

Leibesvisitation vor und nach dem Hofgang. Tägliche Durchsuchung der

Zelle. Beim Duschen Begleitung durch einen Schließer.

8. 9. 1977 Einschränkungen im Vollzug aufgrund Erlasses des Niedersächsischen

Justizministers (zunächst gem. § 34 StGB, dann aufgrund "Kontaktsperre"-Geset7

vom 30. 9. 1977): Keine Verteidigerbesuche, keine Verwandtenbesuche, kein

Schriftverkehr.

Januar 1979 Verlegung von Celle ins UG Hamburg. Vorübergehend Umschluß mit

Helmut Pohl.

28. Februar 1980 bis zur Verlegung Anfang März 1981 in das Zentrale Haft

krankenhaus im Normalvollzug in Fuhlsbüttel II.

Zum Vorwurf der Kontaktschwäche und Selbstisolierung:

S. Debu~ lehnte die in Ful sbüttel praktizierte verwischung der Grenzen

zwischen Bewachern und Rel.'v:hten als "taktisches Rollenspiel" ab. Ein

Sicheinlassen auf dieses Rollenspiel widersprach seinem Selbstverständnis

als politischer Gefangener. Er bestand auf klaren Grenzziehungen. Deshalb

trug er Anstaltskleidung und verzichtete darauf, durch eigene Möbel die

Atmosphäre einer bürgerlichen wohnstube in seinen Haftraum zu bringen.

Seine Zurückhaltung war nicht Kontaktschwäche, sondern Programm.

Er kommunizierte mit anderen Gefangenen, half solchen, um/die ~ich niemand

kümmerte und bat Angehörige und Freunde um deren Betreuung.

Gründe für die Teilnahme am llunqcrstreik:

S. D. war grundsätzlich gegen Hungerstreiks. Er kannte die Risiken, hatte

prinzipielle Zweifel an der Wirkung hinsichtlich der dami t angestrebten Ziele.

Er hat sich - entgegen den Aussagen von Frau Justizsenator Leithäuser - mit

einer Ausnahme (wenige Tage im Sommer 1979) an fhiheren Htmqcrstreiks ni

beteiligt.






